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Von: > im Auftrag von FPS - TöB-
Beteiligung LAD (RPS) <ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de>

Gesendet: Dienstag, 25. April 2023 13:52
An:
Cc: Zentraler Posteingang (Stadt Mosbach)
Betreff: MOS, Mosbach, Neckarelz, BPL "Heilbronner Straße, Nr. 2.42"

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die zugesandten Planunterlagen und die Beteiligung zur o.g. Planung. Folgenden Text haben Sie

bereits wörtlich oder sinngemäß in die textlichen Festsetzungen unter III Hinweise, 1. Bodenfunde übernommen, wir

bitten Sie, die letzten beiden Sätze im Abschnitt zur Archäologie noch einzufügen.

„Seitens der archäologischen Denkmalpflege bestehen keine Bedenken gegen die geplanten Maßnahmen. Wir

bitten jedoch, folgenden Hinweis auf die Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG in die Planungsunterlagen mit

aufzunehmen.

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, ist

dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische

Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste,

Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist

einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung

und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege sind, soweit dies aus den Planunterlagen ersichtlich ist, nicht direkt

betroffen“.

Herzlichen Dank und freundliche Grüße

Nachrichtlich: UDB im GVV Mosbach

Ab dem 1. Januar 2022 haben wir zur Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege als Träger öffentlicher Belange
ein landesweites Funktionspostfach eingerichtet. Wir bitten Sie, Ihre Anfragen zukünftig an TOEB-
BeteiligungLAD@rps.bwl.de zu richten.

Landesamt für Denkmalpflege
im Regierungspräsidium Stuttgart
Referat 84.2 - Fachgebiet Archäologische Inventarisation
Dienstsitz Karlsruhe
Moltkestraße 74, 76133 Karlsruhe
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16.05.2023

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

A  Allgemeine Angaben

Bebauungsplan "Heilbronner Straße, Nr. 2.42", Große Kreisstadt Mosbach, Teilort
Neckarelz, Neckar-Odenwald-Kreis (TK 25: 6620 Mosbach)

Frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Ihr Schreiben vom 17.04.2023

Anhörungsfrist 19.05.2023

B  Stellungnahme

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben.

Geotechnik

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt.
Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgut-
achten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros.

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme
der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen:
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Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im
Verbreitungsbereich von Gesteinen des Unteren Muschelkalks (Jena-Formation und/oder
Freudenstadt-Formation). Diese werden quartären Lockergesteinen (Löss) mit im Detail
nicht bekannter Mächtigkeit verdeckt.

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind
nicht auszuschließen.
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-
schaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im
Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens
empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage von
Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des
Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkars-
tungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbezo-
gene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates
Ingenieurbüro empfohlen.

Boden

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter bodenkundlicher Gutachten oder von Auszügen
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein bodenkundliches Gutachten vorliegt, liegen
die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieur-
büros.

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im
Verbreitungsbereich von Parabraunerden aus Löss.

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken
vorzutragen.

Mineralische Rohstoffe

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen
oder Bedenken vorzubringen.

Grundwasser

Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen durch das
LGRB statt.
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Bergbau

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet.

Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohlräumen (bspw.
Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betroffen.

Geotopschutz

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht
tangiert.

Allgemeine Hinweise

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann.







1

Von:
Gesendet: Montag, 22. Mai 2023 14:56
An:
Cc:
Betreff: AW: Stadt Mosbach: Frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1

BauGB, hier: Bebauungsplan „Heilbronner Straße, Nr. 2.42" auf
Gemarkung Neckarelz

Guten Tag

vielen Dank für die Erinnerung zur Abgabe einer Stellungnahme zum o. g. B-Plan.

In Bezug auf die Stromversorgung des Plangebiets wird es wahrscheinlich erforderlich sein, eine abnehmereigene
Trafostation zu errichten und in unser 20 kV-Kabelnetz einzubinden.

Um diesbezüglich genauere Angaben zu machen, benötigen wir die exakten Leistungswerte, die für die Versorgung
des Plangebiets mit elektrischer Energie erforderlich sind.

Bezüglich der Trinkwasserversorgung ist es erforderlich im Bereich der Grundstücksgrenze einen Übergabeschacht
mit Wasserzähler zu errichten.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Tel.: +
Fax:

Stadtwerke Mosbach GmbH
Am Henschelberg 6
74821 Mosbach

Sitz der Gesellschaft: Mosbach
Registergericht Mannheim
HRB 441545

Vorsitzender des Aufsichtsrates
OB Julian Stipp




